Checkliste: 7-Punkte-Kurzcheck für Einwilligungen

	Aspekt
	Das ist wichtig
	In Ordnung?

	Werden alle relevanten Informationen gegeben?
	· Dem Betroffenen müssen alle relevanten Informationen vorliegen, um über die Zustimmung zur Verarbeitung seiner Daten entscheiden zu können.
· Denken Sie hier nicht nur an die konkrete Bezeichnung des oder der Verantwortlichen. Entscheidend sind auch der Zweck oder mögliche Empfänger. Gerade beim Zweck heißt es: konkret werden. Zu allgemeine Zwecke sind unspezifisch und können der Wirksamkeit der Einwilligung entgegenstehen.
· Erforderlich sind alle Informationen, die einen Betroffenen in die Lage versetzen, in Kenntnis der Sachlage zu entscheiden. Vorsicht vor Intransparenz.
	|_| Ja |_| Nein

	Wird das Einverständnis aktiv durch eindeutiges Handeln erklärt?
	· Eine aktive zustimmende Handlung des Betroffenen ist unerlässlich. Das kann das Unterschreiben einer Einwilligung sein oder das Ankreuzen eines Felds auf der Webseite.
· Es gibt nur die Variante „aktive Bestätigungshandlung“. Ein „Auswilligen“ kennt die DSGVO nicht.
	|_| Ja |_| Nein

	Kann sich der Betroffene frei entscheiden?
	· Die freiwillige Entscheidung zwischen Ja oder Nein zur betreffenden Verarbeitung personenbezogener Daten ist oft die entscheidende Wirksamkeitsvoraussetzung.
· Wird Druck auf den Betroffenen ausgeübt, wird er durch entsprechende Gestaltung zur Einwilligung gedrängt oder wird das Nichteinverstandensein im Gegensatz zur Zustimmung erschwert, fehlt es an der Freiwilligkeit. Die Einwilligung ist damit unwirksam.
· Die Freiwilligkeit spielt gerade im Beschäftigungsverhältnis eine besondere Rolle. Hier muss genau geprüft werden, ob beispielsweise das Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber oder eine Drucksituation die Freiwilligkeit unzulässig einschränkt.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurde das Koppelungsverbot beachtet?
	· Wird der Abschluss eines Vertrags von der Einwilligung in die an sich für die Vertragserfüllung nicht erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten abhängig gemacht, liegt meist ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 4 DSGVO vor.
· Achten Sie darauf, dass hier das eine vom anderen getrennt wird. Der Vertrag im Onlineshop ist eine Sache. Etwas anderes ist die Angabe des Geburtstags für Geburtstagsgrüße.
	|_| Ja |_| Nein

	Wie steht es um die Widerruflichkeit der Einwilligung?
	· Einwilligungen können vom Betroffenen jederzeit und ohne Bedingung bzw. ohne Begründung widerrufen werden.
· Klären Sie dazu auch, wie entsprechende Prozesse gestaltet sind, damit bei einem Widerruf keine weitere Verarbeitung stattfindet.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind Besonderheiten für Kinder beachtet worden?
	· Für Dienste der Informationsgesellschaft (z. B. soziales Netzwerk), die an Kinder gerichtet sind, gelten hinsichtlich der Einwilligung die Vorgaben des Art. 8 DSGVO. 
· Bei Personen unter 16 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter die Einwilligung erklären.
	|_| Ja |_| Nein

	Ist die Einwilligung nachweisbar?
	· Wer sich auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage beruft, muss deren vorliegen sowie deren Wirksamkeit belegen und nachweisen können (Art. 7 Abs. 1 DSGVO).
· Lassen Sie sich konkret erklären, wie man im Fall der Fälle den Nachweis führen will.
	|_| Ja |_| Nein





